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Merkblatt inkl. Muster zur
Anfertigung und Veröffentlichung von Bildnissen 

I. 	Fachkommentierungen und Positionen von Datenschutzaufsichten gehen teilweise dahin, dass für die Veröffentlichung von Bildern im Internet immer eine Einwilligung vorauszusetzen ist.
Es ist in anderen Fachkommentierungen aber auch die Position zu finden, dass es vertretbar sei, Bilder auf der eigenen Website mit der für die Fertigung und Speicherung vorliegenden Rechtsgrundlage (z.B. §§ 22/ 23 KUG i.V.m § 6 Abs 1. lit. f) KDG/ § 6 Abs. 1 lit. g) KDG) zu veröffentlichen; dies verbunden mit dem Hinweis, dass für eine Veröffentlichung auf einer externen Website oder auf Instagram/ Facebook es immer eine Einwilligung braucht. Die Veröffentlichung von Fotos mit Kindern und Jugendlichen im Internet (also auch auf der eigenen Homepage) bedarf aber in jedem Fall der Einwilligung.
Das vorliegende Merkblatt nimmt die zweite Linie auf. Es soll aber darauf hingewiesen werden, dass im Einzelfall und/ oder nach Bewertung der Datenschutzaufsicht die „Einwilligung“ die angemessene Rechtsgrundlage für eine Veröffentlichung im Internet sein kann.

· Aufnahmen durch Dritte/Teilnehmer einer Veranstaltung 
Vor allem soweit es sich um Veranstaltungen und Ereignisse handelt, die in der Öffentlichkeit stattfinden, sind Aufnahmen Dritter für private oder journalistische Zwecke weder rechtlich noch faktisch vermeidbar. Die Veranstalter/Betreuer können dafür keine rechtliche Verantwortung übernehmen. Teilnehmer einer Veranstaltung und deren Sorgeberechtigten sollten hierüber informiert werden.
· Eigene Aufnahmen/Veröffentlichungen im Rahmen des Verkündigungsdienstes/ Veröffentlichungen im Rahmen von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Ereignissen
(CIC-1983, Canon Nr. 761) Bei Gottesdiensten, Prozessionen oder Wallfahrt, Firmung, Taufe, etc. ist keine Einwilligung erforderlich, da mit §6 Abs. 1 lit. f KDG eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt; gleiches gilt für Versammlungen, Aufzüge und ähnliche Vorgänge.
Wichtig:
Die aufgeführte Rechtsgrundlage des § 6 Abs 1 lit. f) KDG deckt eine Verarbeitung ab, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im kirchlichen Interesse liegt…. Damit ist eine Veröffentlichung z.B. im kirchlichen Pfarrbrief oder auf der Homepage der kirchlichen Einrichtung abgedeckt. Eine Veröffentlichung von Bildern von Kindern und Jugendlichen im Internet (also auch auf der eigenen Homepage) bedarf aber immer der Einwilligung.
Eine Veröffentlichung auf einer Homepage Dritter oder über Social-Media-Kanäle wie z.B. Instagram oder Facebook ist durch die Rechtsgrundlage des § 6 Abs. 1 lit. f) KDG nicht abgedeckt. Ebenso ist eine Weitergabe von Bildern z.B. an die Teilnehmenden oder die Eltern hierdurch nicht abgedeckt. 
II.	Informationspflichten 
Nach den Bestimmungen der §§ 14 bis 16 KDG bestehen für den Verantwortlichen Informations- und Transparenzpflichten. Dieser Informationsverpflichtung ist entsprechend der jeweiligen Veranstaltungsform angemessen nachzukommen.

III. Wann ist eine Einwilligung erforderlich?
· Für eine Veröffentlichung von Bildern von Kindern und Jugendlichen auf der eigenen Homepage oder über Social-Media-Kanäle wie z.B. Instagram oder Facebook.
· Für eine Veröffentlichung von Bildern auf einer Homepage Dritter, oder über Social-Media-Kanäle wie z.B. Instagram oder Facebook.
· Für eine Weitergabe von Bildern z.B. an die Teilnehmenden oder an die Eltern.
· Für individuelle Aufnahmen von Teilnehmenden und Mitwirkenden 
· Einwilligungen sind auch für den Bereich der Kindertagesstätten erforderlich. Hierzu wird auf die verschiedenen Unterlagen im „Aufnahmeheft“ verwiesen.


IV. Muster einer Einwilligung 

Bild-  und Filmaufnahmen im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
__________________ (vom __.__.____ bis __.__.____)
Information und Einwilligung von Teilnehmern, Mitwirkenden und Personensorgeberechtigten

Wir weisen darauf hin, dass es im Zusammenhang mit der Veranstaltung grundsätzlich unvermeidbar ist, dass Bild- und Filmaufnahmen durch Teilnehmer oder Mitwirkende angefertigt werden. Auch andere Personen wie Touristen und Journalisten können derartige Foto- und Filmaufnahmen für ihre eigenen Zwecke anfertigen, typischerweise auch zur Veröffentlichung in Printmedien, im Fernsehen im Internet oder auf sozialen Medien wie Facebook. Wir können regelmäßig nicht sicherstellen, dass derartige Aufnahmen und Veröffentlichungen durch Dritte unterbleiben, insbesondere nicht während des Aufenthalts in der Öffentlichkeit. Falls Sie generell keine derartigen Aufnahmen und Veröffentlichungen wünschen, raten wir von einer Teilnahme an der Veranstaltung generell abzusehen. 

Für die Anfertigung und Veröffentlichung unserer eigenen individuellen Aufnahmen für unsere eigenen Zwecke und für die Weitergabe an die Teilnehmenden und deren Personensorgeberechtigte möchten wir Ihre Einwilligung einholen.
· [bookmark: Text2]Wir möchten gerne mit Aufnahmen der Teilnehmer in der Öffentlichkeit über unsere Veranstaltungen und Freizeiten berichten, nämlich im Pfarrbrief, in Zeitungen und im Internet auf unserer Internetseite www.     .de sowie über Social-Media-Kanäle wie z.B. Instagram oder Facebook.
Selbstverständlich beachten wir stets evtl. vorrangige Interessen der betroffenen Personen bei Aufnahme und Veröffentlichung. Wir bitten um die nachfolgenden Einwilligungen:
[Vorname, Name des/der Teilnehmenden/Mitwirkenden]	
[Straße, Nr.]							
[PLZ, Ort]							
[Geburtsdatum]						
	
Bild- und Filmaufnahmen von Kindern und Jugendlichen

	Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der genannten Veranstaltung im Rahmen von Gruppenaufnahmen angefertigte Bild- und Filmaufnahmen meines Kindes/ meiner Kinder veröffentlicht werden.
□ Ja □ Nein 	auf der Homepage der kirchlichen Einrichtung (Konkret      
□ Ja □ Nein 	auf der Homepage Dritter (Konkret      )
□ Ja □ Nein 	bei unserem Facebookauftritt
□ Ja □ Nein	 auf unserem Instagramkanal 
zur Öffentlichkeitsarbeit und Illustration der kirchlichen Tätigkeiten. Die Einwilligung ist freiwillig und insbesondere nicht Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.




Bild- und Filmaufnahmen von Erwachsenen

	Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der genannten Veranstaltung im Rahmen von Gruppenaufnahmen angefertigte Bild- und Filmaufnahmen meiner Person veröffentlicht werden
[bookmark: Text1]□ Ja □ Nein 	auf der Homepage Dritter (Konkret      )
□ Ja □ Nein 	bei unserem Facebookauftritt
□ Ja □ Nein	 auf unserem Instagramkanal 
zur Öffentlichkeitsarbeit und Illustration der kirchlichen Tätigkeiten. Die Einwilligung ist freiwillig und insbesondere nicht Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.






Individuelle Bild- und Filmaufnahmen

	Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der genannten Veranstaltung auch individuelle Bild- und Filmaufnahmen meiner Person angefertigt werden, um sie
□ Ja □ Nein 	auf der Homepage der kirchlichen Einrichtung (Konkret      
□ Ja □ Nein 	auf der Homepage Dritter (Konkret      )
□ Ja □ Nein 	bei unserem Facebookauftritt
□ Ja □ Nein	 auf unserem Instagramkanal 
zur Öffentlichkeitsarbeit und Illustration der kirchlichen Tätigkeiten zu verbreiten. Die Einwilligung ist freiwillig und insbesondere nicht Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.



Weitergabe von Bild- und Filmaufnahmen

□ Ja 	Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der genannten Veranstaltung gefertigte Gruppenaufnahmen auch anderen Teilnehmenden und deren Personensorgeberechtigten zur Verfügung gestellt werden.
□ Nein	.Die Einwilligung ist freiwillig und insbesondere nicht Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

												
Ort, Datum			Unterschrift(en) d. Teilnehmenden/Mitwirkenden, bei Minderjährigen 					Unterschriften aller Personensorgeberechtigten, nach Vollendung d. 16. 				Lebensjahrs auch der Minderjährigen


Bitte beachten Sie die folgenden Anwendungs- und Ausfüllhinweise:
· Das Muster ist von allen kirchlichen Einrichtungen einsetzbar. 
· Bitte füllen Sie im Muster alle Leerstellen entsprechend aus:
· Die konkrete Veranstaltung muss möglichst genau bezeichnet werden, z.B. „Zeltlager in St. Peter, Datum“. 
· Die beabsichtigten Medien zur Veröffentlichung müssen möglichst genau angegeben werden.
· Name, Anschrift und Geburtsdatum des Teilnehmers müssen erhoben werden, damit die Einwilligung dokumentiert und ein Widerruf beachtet werden kann. Eine handschriftliche Eintragung genügt. 
· Eine Einwilligung ist freiwillig und kann nicht zur Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung gemacht werden. 
· Auch wenn die Betroffenen die Einwilligung nicht erteilen, ist die Unterzeichnung der obenstehenden Erklärung hilfreich; so kann dokumentiert werden, dass die Betroffenen bzw. Sorgeberechtigten datenschutzrechtlich richtig informiert wurden. 
· In den „Hinweisen zum Datenschutz“ muss die kirchliche Einrichtung als Verantwortliche benannt werden. Dazu können regelmäßig die Angaben aus dem Impressum der Internetseite der Einrichtung benutzt werden.
· In den „Hinweisen zum Datenschutz“ sind die Angaben zum Datenschutzbeauftragten zu streichen, sofern es keine gesetzliche Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten in der Einrichtung gibt und kein DSB benannt wurde. Sollte eine gesetzliche Bestellpflicht bestehen, aber noch kein DSB benannt sein, ist der Hinweis ggf. auch zu entfernen. Dies stellt jedoch einen Verstoß gegen § 15 KDG dar.

· Bitte händigen Sie das von Ihnen angepasste Muster an die Teilnehmer bzw. bei Minderjährigen unter 16 Jahren an die Sorgeberechtigten der Teilnehmer aus. Eine Information nur der Minderjährigen genügt nicht. Natürlich dürfen die Betroffenen bzw. Sorgeberechtigten bei Rückgabe eines unterzeichneten Exemplars ein anderes Exemplar für eigene Dokumentationszwecke behalten.
· Die unterzeichneten Einwilligungen sind zu Beweiszwecken aufzubewahren, solange der Veröffentlichungszweck noch fortbesteht, z.B. durch geordnetes Abheften in einem Ordner. Sie dienen im Streitfall als Rechtfertigung, dass Aufnahmen angefertigt und veröffentlicht werden durften.
· Mitreisende Betreuer müssen, auch als Ehrenamtliche, eine „Verpflichtungserklärung“ zum Datenschutz unterzeichnen.
· Aufnahmen mit ehrverletzendem Inhalt dürfen auch im Rahmen einer Einwilligung weder angefertigt noch veröffentlicht werden. 


V. Hinweise zum Datenschutz:
· [bookmark: Text5][bookmark: Text4]Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit den umseitig beschriebenen Foto- und Filmaufnahmen ist die [Name der Kirchlichen Einrichtung mit Rechtsform, ggf. Bereich, Adresse, PLZ, Ort, E-Mail-Adresse      ] auch handelnd durch ihre IT- und Logistik-Dienstleister. Unsere (n) Datenschutzbeauftragte (n) ist [Name DSB, Rufnummer, E-Mail-Adresse      ].  Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt das KDG (Gesetz über den kirchlichen Datenschutz).
· Alle Daten werden aufbewahrt, solange ein Veröffentlichungsinteresse noch besteht und erreichbar ist, darüber hinaus nach der Archivordnung der Erzdiözese. 
· Sie haben das Recht auf Auskunft (§ 17 KDG), Berichtigung (§ 18 KDG), Einschränkung der Verarbeitung (§ 20 KDG), Datenübertragbarkeit (§ 22 KDG), Widerspruch gegen die Verarbeitung (§ 23 KDG) und Löschung (§ 19 KDG) sowie das Recht zur Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsicht (§ 48 KDG). Zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde ist das Katholische Datenschutzzentrum Frankfurt a.M. https://www.kath-datenschutzzentrum-ffm.de/
· [bookmark: Text3]Widerspruchs-/Widerrufsrecht: Wenn Sie eine erteilte Einwilligung widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder aufgrund Ihrer besonderen Situation widersprechen möchten, genügt jederzeit eine Mitteilung an uns oder an [ E-Mail-Adresse      ]. 


Stand Mai 2023
